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Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB  

 

1.  Planungsanlass  

Der Bebauungsplan „Buchheim Museum der Phantasie“, Fassung vom 04.07.2019, ist 
rechtsverbindlich.  

Das Architekturbüro Behnisch hat am 06. Februar 2023  einen Antrag auf Änderung des 
Bebauungsplans "Buchheim Museum der Phantasie“ gestellt. Grundlage für die Änderung sind 
die vorgelegten Erweiterungspläne, die eine frühere Studie zur Erweiterung präzisieren. 

 

2.  Verfahren  

Der Gemeinderat hat aufgrund des Antrages am 16.02.2023 beschlossen, den 
Bebauungsplan „Buchheim Museum der Phantasie“ zu ändern. Die Änderung betrifft den gem. 
Perlschnur abgegrenzten Bereich des Museums (= Teil einfacher Bebauungsplan gem. § 30 
Abs. 3 BauGB).  

Geändert bzw. geringfügig erweitert und angepasst werden u.a. die Baugrenzen und die 
Flächen für Nebenanlagen im Zusammenhang mit der baulichen Erweiterung des Museums. 

Im anschließenden Baugenehmigungsverfahren richtet sich die Zulässigkeit nach den 
Festsetzungen des einfachen Bebauungsplanteils innerhalb des durch Perlschnur 
abgegrenzten Bereiches (Baugrenze, Nutzung Sondergebiet Museum, ...) und nach § 34 
BauGB. Eine Baugenehmigung ist immer erforderlich.  

Vor Bekanntmachung und Rechtsverbindlichkeit der 1. Bebauungsplanänderung ist für die 
erforderliche Ausgleichsfläche die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten der Gemeinde Bernried und des Freistaates Bayern, vertreten durch die Untere 
Naturschutzbehörde am LRA Weilheim, zwingend durchzuführen. Dies wurde vom Bauwerber 
im Erstaufstellungsverfahren soweit bekannt nicht erbracht und ist Voraussetzung für die 
weitere rechtliche Behandlung. 

 

3.  Zielsetzung und Änderungen an der Planung 

Diese Erweiterungspläne betreffen folgende Punkte: 

• Im Zuge der Planung wurden die Anforderungen an die Räumlichkeiten geklärt und 
differenzierter herausgearbeitet, sodass sich im Vergleich zur Studie in der Ausgestaltung 
der Kubatur im nordöstlichen Bereich leichte Änderungen ergeben zum Stand 
Bebauungsplan i.d.F. vom 04.07.2019: Teils wird dabei die Baugrenze leicht 
überschritten, teils bleibt die aktuelle Planung aber auch weiter zurück, so dass sich die 
aktuelle Planung der Erweiterung insgesamt flächenmäßig ähnlich zur Studie zum 
Zeitpunkt der Erstaufstellung des Bebauungsplans verhält. 

• Insbesondere durch die Hanglage und die Nähe zur Grundstücksgrenze sind die Vor- und 
Rücksprünge unter Berücksichtigung einer funktionierenden Andienung und Anfahrbarkeit 
im Sicherheitsfall erforderlich. 

• Durch den notwendigen Bau einer Stützmauer über der Abfahrt im NO sind weitere 
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Eingriffe in das Gelände und den vorhandenen Baumbestand erforderlich. Sofern 
Bestandsbäume entfernt werden müssen, sind diese in gleicher Zahl als autochthoner 
Baum, WKL1, im nahen Umfeld zu ersetzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust 
gleichwertig nachzupflanzen, Mindestpflanzgröße H, 3xv, aewSt, STU 18-20cm.  

• Neu hinzugekommen ist ein in den Hang integrierter Unterstand für den Fuhrpark des 
Buchheim Museums, der bisher unter einer Terrasse untergebracht ist, die durch die 
Erweiterung ersetzt wird. Damit die Fahrzeuge möglichst wenig in der Umgebung in 
Erscheinung treten, sind diese neben der bestehenden Anlieferung und den 
angrenzenden Kellerarchivräumen in den Hang eingegraben und entsprechend begrünt. 
Die Begrünung der unterbauten Bereiche soll sich nahtlos in die Umgebung einpassen. 

• Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Erweiterung des bestehenden Cafés im Süden. 
Zum einen um mehr Platz in der Küche zur Verfügung, zum anderen um den 
Gästebereich etwas geräumiger zu haben, wird vorgeschlagen, die Fassade an den 
bestehenden Außenradius des Dachüberstands zu verlegen und einen neuen 
Dachüberstand als Witterungsschutz zu ergänzen.  

• Auch um die Belange des Klimawandels und der nachhaltigen Energiegewinnung zu 
nutzen bzw. zu unterstützen, soll bei der Erweiterung eine PV-Anlage auf dem Flachdach 
errichtet werden. In der Baueingabeplanung ist dieser Sachverhalt entsprechend 
darzustellen. 

 

4. Aufstellungsverfahren  

Der Umgriff der 1. Bebauungsplanänderung umfasst 11.510 m2. Die zulässigen Grundflächen 
betragen lt. festgesetzter Baugrenze etwa 4.110 m2. Die außer Betracht bleibenden 
Nebenflächen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO umfassen aufgrund der gesondert festgesetzten 
Flächen für Garagen und Nebenanlagen einschließlich Unterbauungen ca. 840 m2. 

Nach Mitteilung des zuständigen Landratsamtes Weilheim-Schongau bei der 1. Auslegung sind 
die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nicht erfüllt und zwar 
aus folgendem Grund:  

Durch den Bezug auf die Innenentwicklung ist der Bebauungsplan auf die geschlossene 
Ortslage beschränkt. Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs dürfen durch den 
Bebauungsplan nicht in den Außenbereich hinein erweitert werden. Sämtliche Maßnahmen der 
Innenentwicklung nach § 13 a müssen daher innerhalb des Siedlungsbereichs liegen. 

Daher wird im weiteren Verfahren das Regelverfahrens mit zweimaliger Auslegung, wobei die 
bereits durchgeführte Auslegung im weiteren Verfahren als 1. Schritt gem. §3, 4 (1) BauGB in 
den Unterlagen festgehalten wird Der Umweltbericht wird für die 1. Bebauungsplanänderung 
noch ergänzt und die Eingriffsregelung mit ggf. erweiterter Ausgleichsfläche gegenüber dem 
Ausgangsbebauungsplan wird angewandt. Anschließend erfolgt die übliche Auslegung gem. §§ 
3, 4 (2) BauGB. Die Dienstbarkeiten betreffend die Ausgleichsfläche werden im Grundbuch der 
Klinik Höhenried vor Rechtskraft der 1. Bebauungsplanänderung eingetragen. 

 

5.  Abstandsflächen 

Die Abstandsflächen richten sich nach der aktuellen Bayerischen Bauordnung.  
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Die übrigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans gelten unverändert 
weiter, sofern durch diese Änderung keine anderweitigen Festlegungen getroffen sind. 

 

6.  Natur und Landschaft, Naturschutz 

Das Bauvorhaben liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Ufergebiet am Starnberger 
See“. Hier wird auf die Ausführungen in der Begründung der Erstaufstellung des 
Bebauungsplans „Buchheim Museum der Phantasie“, Ziff. 5, Seite 10 – 11 verwiesen. 
Unvermeidbare Baumfällungen im Zusammenhang mit der Erweiterung werden durch 
entsprechende Neupflanzungen im nahen Umfeld kompensiert. 

(Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde vom 31.07.2023) 

Naturschutz: 

Aus Sicht des fachlichen Naturschutzes bestehen keine Einwände gegen die im Rahmen der 1. 
Änderung geplante Erweiterung des Museumsgebäudes. Die Planung wurde im Vorfeld bereits 
mit der UNB fachlich abgestimmt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde 
sachgerecht abgearbeitet, und der Umweltbericht ist in Ordnung. 

Wir empfehlen der Gemeinde die Bestellung einer fachlich qualifizierten Umweltbaubegleitung 
für die nachfolgende Bauphase. 

 

7.  Anwendung der Eingriffsregelung, Ausgleichsflächen 

Hier wird auf die Ausführungen des Umweltberichtes mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanz zur 1. 
Bebauungsplanänderung verwiesen, einschließlich der Festlegung der Ausgleichsfläche 
(Anlagen zur Begründung bzw. Umweltbericht). 

Dabei ist hierbei zu berücksichtigen, dass die ermittelte Ausgleichsfläche im Geltungsbereich 
des Ausgangsbebauungsplans bisher noch nicht grundbuchrechtlich durch Dienstbarkeit 
gesichert wurde. Dies ist zwingend nachzuholen. 

 

8. Grünordnung (Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde vom 31.07.2023) 
Baumschutz: Bei Baumaßnahmen ist die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen zu beachten. 

Nach-/Ersatzpflanzung der zu fällenden Bäume: Wir empfehlen, folgende autochthonen, 
feuchtigkeitstoleranten Arten mit schönem Wuchs und schöner Herbstfärbung zu wählen bzw. 
diese in der Empfehlungsliste im Textteil mitaufzunehmen: Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), 
Betula pendula (Hänge-Birke), Betula pubescens (Moor-Birke). 

Bodenversiegelung: Zur Minimierung der Flächenversiegelung sollten für die Zufahrten und 
Stellflächen nur versickerungsfähige – im Optimalfall teilbegrünte – Beläge verwendet werden. 
Durch die Errichtung der Entwässerungsanlagen darf es zu keiner Beeinträchtigung der im 
Bebauungsplan festgesetzten Begrünung kommen. Die Anlagen sind so zu errichten, dass 
durch die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen die festgesetzten Bepflanzungen nicht 
eingeschränkt werden. Entwässerungsplanung und Freiflächengestaltungsplan sind 
aufeinander abzustimmen. 
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Begrünung der neu unterbauten Bereiche sowie Neueinsaaten: Wir empfehlen im Sinne des 
Insektenschutzes und des BlühPakt Bayern die Einsaat einer Kräuter- und Blumen- reiche 
Wiese bevorzugt mit zertifiziertem Regio-Saatgut aus der Herkunftsregion 17 (südl. 
Alpenvorland) oder Heudrusch von geeigneten Spenderflächen aus der Gemeinde Bernried, 
dem Landkreis bzw. der näheren Umgebung (Kontakt für Rückfragen: kreisfachberatung@lra-
wm.bayern.de, 0881/681-1695). 

 

Zum Schutz der nachtaktiven Insekten sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und 
Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder 
lichtemittierende Werbeanlagen technisch und konstruktiv so anzubringen, so anzubringen, mit 
Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten 
vor vermeidbaren nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimissionen geschützt sind (z.B. 
Verwendung „insektenfreundlicher“ Leuchtmittel mit gelbem oder UV-freiem Licht, 
Nachtabschaltung, keine/zeitlich stark eingeschränkte Verwendung von Himmelsstrahlern unter 
freiem Himmel, …). Es ist zudem auf eine dichte und langlebige Ausführung der Gehäuse zu 
achten, so dass keine Insekten in das Innere der Lampen gelangen können. 

 

9.  Artenschutz 
Die Einzelheiten der Bebauung richten sich nach dieser Bebauungsplanänderung und nach 
dem nach wie vor geltenden Bebauungsplan "Buchheim Museum der Phantasie". Brachflächen 
oder extensiv genutztes Grünland sind nicht vorhanden. Deshalb ist das Gebiet selbst kein 
Lebensraum für besonders empfindliche Tiergruppen.  

Rodungen und Baumfällungen müssen außerhalb der Vogelbrutzeit (März bis September) 
stattfinden. Es wird dem Bauherrn empfohlen, rechtzeitig vor Baubeginn den betroffenen Baum- 
und Grünbestand durch eine fachkundige Person (z.B. Biologen) auf das Vorhandensein 
etwaiger geschützter Tierarten untersuchen zu lassen. Ebenso ist im Vorfeld von 
Gebäudeabrissen bzw. Teilabrissen durch eine fachkundige Person zu prüfen, ob streng 
geschützte gebäudebewohnende Arten vorhanden sind. Je nach Ergebnis müssen bestimmte 
Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abriss zu bestimmter 
Jahreszeit, Bergung  von Einzeltieren, geeignete Ersatzquartiere am Neubau in ursprünglicher 
Höhe und Himmelsrichtung), die von einer fachlichen Person festgelegt werden.  

 

10.  Fazit 

Städtebaulich ist die Änderung vertretbar und positiv auch hinsichtlich der Qualität der 
kulturellen und touristischen Entwicklung, des Umweltschutzes und des Orts- und 
Landschaftsbildes zu  bewerten. Mit Bauland wird sparsam umgegangen. Die vorrangige 
Innenentwicklung wird beachtet.  
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11. Hinweise aus dem Änderungsverfahren 

11.1 Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde, H. Steinbach,   
  Schr. v. 31.07.2023 

Bewertung 

Natur und Landschaft 

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Ufergebiet am Starnberger See“. Natur 
und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen 
erhalten und entwickelt werden (vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 7.1.1 G, 
Regionalplan der Region Oberland (RP 17) B I 1 G). Auf eine Vereinbarkeit der geplanten 
Erweiterung mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung und eine schonende Einbindung in 
das Landschaftsbild ist daher besonders zu achten. Weiterhin ist von der Planung das amtlich 
kartierte Biotop 8133-0140-009 „Feldgehölze, Baumhecken und Gewässerbegleitgehölze bei 
Bernried und Hapberg“ betroffen. Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert werden 
(vgl. LEP 7.1.6 G; RP 17 B I 2.4.1 Z). 

Den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist in der Abwägung besonderes 
Gewicht beizumessen und in enger Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts- und unteren 
Naturschutzbehörde Rechnung zu tragen. Ob die in der Begründung genannten Maßnahmen, 
die u.a. eine Kompensation unvermeidbarer Baumfällungen als Neupflanzungen im nahen 
Umfeld vorsehen, die Belange von Natur und Landschaft ausreichend würden, ist von der 
entsprechenden Fachstelle zu prüfen. 

Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt in einem wassersensiblen Bereich (vgl. Umweltatlas Bayern). Die Risiken 
durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden (vgl. LEP 7.2.5 G; RP 17 B XI 
6.1 G). Wir bitten diesbezüglich das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weilheim in die Planung 
einzubeziehen. 

Ergebnis 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans "Buchheim Museum der Phantasie" steht bei 
ausreichender Berücksichtigung der o.g. Belange den Erfordernissen der Raumordnung nicht 
entgegen. 

Hinweis: 

Zur Pflege der Planzentrale und des Rauminformationssystems bitten wir Sie, uns nach 
Inkrafttreten von Bauleitplänen bzw. städtebaulichen Satzungen eine Endausfertigung mit 
ausgefüllten Verfahrensvermerken und der Angabe des Rechtskraftdatums über das 
Funktionspostfach  flaechenerfassung@reg-ob.bayern.de zukommen zu lassen (vgl. Art. 30, 31 
BayLplG). 

 

11.2 Abwasserverband Starnberger See, H. Daum,  v. 25.07.2023 

Der Abwasserverband Starnberger See weist auf die Lage des Ringkanales explicit hin. Für 
die Überbauung oder Umverlegung des Ringkanales muss eine Sondervereinbarung zwischen 
dem Grundstückseigentumer bzw. dem Erbbauberechtigten, und dem Abwasserverband 
Starnberger See geschlossen werden. 
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11.3 bayernwerk netz, Frau Carina Köberlein, Schreiben vom 10.07.2023 

Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn 
dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtungen. 
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online über unser 
Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter: https://www.bayernwerk-
netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html 

 

11.4  Wasserwirtschaftsamt Weilheim, H. Müller,  E-Mail v. 02.08.2023 

Der höchste, dem Wasserwirtschaftsamt bekannte Wasserstand beträgt 585,12 mNN, der 
HW100 Wasserstand beträgt 585,03 mNN (maßgebend für die Bebauung). Dies ist auf dem 
Plan falsch dargestellt und sollte korrigiert werden. 

Weitere Anmerkungen sind nicht erforderlich. 
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Anlage: Darstellung der zugeordneten Ausgleichsfläche (lt. Ausgangsbebauungsplan) 
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Anlage 2 zur 1. Bebauungsplanänderung „Buchheim Museum der Phantasie“:  
Vorgelegte Pläne des Büros Behnisch, München, vom 06.06.2023 
 

 
Lageplan mit den wesentlichen Erweiterungen gegenüber den Baugrenzen von 2019 in Rot 

 
Grundriss Ebene E 0 (Erdgeschoss: + 593,70 m üNN = ± 0,00); Stand: 06.06.2023 
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Grundriss Ebene 1. OG (1. Obergeschoss: + 597,40 m üNN); Stand: 06.06.2023 

 
Grundriss Ebene 1. UG (1. Untergeschoss: + 590,20 m üNN = - 3,75); Stand: 06.06.2023 
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Ansicht A – A (von Süden) bzw. Ansicht  C – C (von Norden); Stand: 06.06.2023 

 

 

 
Ansicht B - B (vom Starnberger See her); Stand: 06.06.2023 
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Anlage 3 zur 1. Bebauungsplanänderung „Buchheim Museum der Phantasie“: Landratsamt Weilheim-
Schongau, SG 40, Brandschutzdienststelle: Beiblatt zu den Bebauungsplänen 

 


